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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung 

über Arbeitszeit und Erholungsurlaub.

Vom 28. März 1966

Auf Grund des § 23 der Verordnung vom 29. Juni 1961 
über Arbeitszeit und Erholungsurlaub (GBl. II S. 263) 
wird im Einvernehmen mit den Leitern der zuständi
gen zentralen staatlichen Organe und in Übereinstim
mung mit dem Bundesvorstand des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes folgendes bestimmt:

Zu § 15 der Verordnung:
§ 1

Die Urlaubsvergütung ist einheitlich für alle Werk
tätigen auf der Grundlage von 7,5 Stunden je Werktag 
zu beredinen.

§ 2

Werktätige, die den ihnen gesetzlich zustehenden 
jährlichen Erholungsurlaub zusammenhängend nehmen, 
erhalten für die gesamte ausfallende Arbeitszeit Urlaubs
vergütung gezahlt, wenn sie durch die Berechnung der 
Urlaubsvergütung auf der Grundlage von 7,5 Stunden 
je Urlaubstag weniger Stunden vergütet bekommen 
würden.

§3

(1) Werktätige, die ihren jährlichen Erholungsurlaub 
aus betrieblichen Gründen geteilt nehmen müssen, er

halten für die gesamte ausfallende Arbeitszeit Urlaubs- 
Vergütung gezahlt, wenn sie durch die Berechnung der 
Urlaubsvergütung auf der Grundlage von 7,5 Stunden 
je Urlaubstag weniger Stunden vergütet bekommen 
würden.

(2) Werktätige, die ihren jährlichen Erholungsurlaub 
in zwei zusammenhängenden Teilen nehmen, erhalten 
für die gesamte ausfallende Arbeitszeit Urlaubsver
gütung gezahlt, wenn sie durch die Berechnung der 
Urlaubsvergütung auf der Grundlage von 7,5 Stunden 
je Urlaubstag weniger Stunden vergütet bekommen 
würden.

(3) Die Betriebe haben dabei zu beachten, daß den 
Werktätigen mindestens der Grundurlaub zusammen
hängend gewährt wird bzw. daß die Werktätigen den 
Grundurlaub zusammenhängend nehmen.

§4

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 9. April 
1966 in Kraft.

Berlin, den 28. März 1966

Der Leiter
des Staatlichen Amtes für Arbeit und Löhne 

beim Ministerrat

G e y e r


